
 

 

 

 

 

 

TELEFONZENTRALE 07721 913-0 

ZENTRALES TELEFAX 07721 913-8900 

INFO@SCHWARZWALD-BAAR-KREIS.DE 

WWW.SCHWARZWALD-BAAR-KREIS.DE 

UST-IDNR. DE 142984618 

 

SPARKASSE SCHWARZWALD-BAAR 

BIC SOLADES1VSS 

IBAN  DE48694500650000000315 

 

ALLGEMEINE SPRECHTAGE 

MO–DO 8.00–11.30 UHR 

DO NACHMITTAG 14.00–17.30 UHR 

 

KFZ-ZULASSUNG 

MO–MI  0 8.00–14.00 UHR 

DO 8.00–13:00 UND 14:00-17.30 UHR 

FR 8.00–11.30 UHR 

 

 

 

Hinweise zur Nutzung von Kurzzeitkennzeichen 

 

Kurzzeitkennzeichen können an der Zulassungsstelle des Hautwohnsitzes oder bei 
der Zulassungsstelle des Standortes des Fahrzeuges beantragt werden. 

Das Ablaufdatum wird auf dem Kennzeichen und auf dem Fahrzeugschein ver-
merkt. 

Das Kurzzeitkennzeichen darf gemäß §16a Abs. 1 Fahrzeug Zulassungsverordnung, 
nur für Probe- und Überführungsfahrten verwendet werden.  

Werden Kurzzeitkennzeichen für eine Fahrt zur Erlangung einer Hauptuntersu-
chung oder einer Betriebserlaubnis benötigt oder liegt keine gültige Hauptuntersu-
chung vor, wird die Nutzung auf die dafür notwenigen Fahrten beschränkt: 
 

1. Zur Erlangung einer Betriebserlaubnis für Fahrten zur nächstgelegenen Be-
gutachtungsstelle im Schwarzwald-Baar-Kreis oder einem angrenzenden Zu-
lassungsbezirk und zurück. 

2. Zur Erlangung einer Hauptuntersuchung oder Sicherheitsprüfung für Fahrten 
zur nächstgelegenen Begutachtungsstelle im Schwarzwald-Baar-Kreis oder ei-
nem angrenzenden Zulassungsbezirk und zurück. 

3. Wird bei der Hautuntersuchung keine Mängelfreiheit bescheinigt, dürfen auch 
Fahrten zur unmittelbaren Reparatur festgestellter Mängel in einer nächstge-
legenen geeigneten Einrichtung im Schwarzwald-Baar-Kreis oder einem an-
grenzenden Zulassungsbezirk durchgeführt werden. 

4. Die obenstehenden Regelungen gelten nicht für Fahrzeuge, die als verkehrs-
unsicher eingestuft wurden.  

 

Dies bedeutet nicht, dass man dieses Kurzzeitkennzeichen unbeschränkt nutzen 
kann, wie z.B. für Fahrten zur Arbeitsstätte, Ausflugsfahrten, Einkaufsfahrten etc.  

 

 
 

 STRAßENVERKEHRSAMT 

KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE 

 

 DIENSTGEBÄUDE VILLINGEN 

AM HOPTBÜHL 2 

78048 VILLINGEN-SCHWENNINGEN 

DURCHWAHL: 07721/913-7400 

TELEFAX: 07721/913-8919 

 

 DIENSTGEBÄUDE DONAUESCHINGEN 

HUMBOLDSTRAßE 11 

78166 DONAUESCHINGEN 

DURCHWWAHL: 07721/913-5000 

TELEFAX: 07721/913-6900 

 

E-MAIL: ZULASSUNGSTELLE@LRASBK.DE 

Hinweis: 
Nachbarlandkreise sind: Emmendingen, Ortenaukreis, Rottweil, Tuttlingen, 
Konstanz, Waldshut und Breisgau-Hochschwarzwald 


